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1. (1)Arbeitsvorgange und Arbeitsverfahren, mit denen eine erhebliche Beeintrachtigung der Arbeitnehmerinnen
bzw. Arbeitnehmer durch Gase, Dampfe, Schwebstoffe, Warme, tblen Geruch oder dhnliche Einwirkungen
verbunden ist, sind in geschlossenen Systemen oder nach Mdéglichkeit in eigenen Raumen durchzufihren. Sofern
dies nicht moglich ist, sind Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, die nicht unmittelbar mit solchen Arbeiten
beschaftigt sind, durch geeignete MaRnahmen vor solchen Einwirkungen zu schiitzen.

2. (2)Abgesaugte Gase, Dampfe oder Schwebstoffe sind so abzuleiten, abzuscheiden oder zu sammeln, dass
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer nicht gefahrdet und die Luftverhaltnisse im Betrieb nicht beeintrachtigt
sind. Absaugung und Raumliftung durfen einander nicht ungtinstig beeinflussen.

3. (3)Den Arbeitsrdumen und sonstigen Betriebsraumen ist die der abgesaugten Luftmenge entsprechende
Frischluftmenge, wenn notwendig vorgewarmt, unter Vermeidung schadlicher Zugluft zuzufhren. Sofern
Absauganlagen oder Absauggerate fur den jeweiligen Arbeitsplatz vorhanden sind, mussen diese bei Verwendung
von gefahrlichen Arbeitsstoffen betrieben werden.

4. (4)Wenn Storungen oder Gebrechen an Absauganlagen auftreten kdnnen, die zu einer akuten Gefdhrdung der
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer fihren kénnen, ist eine selbsttatig wirkende Warn- und Alarmeinrichtung
zu installieren. Diese hat rechtzeitig die betroffenen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer optisch oder
akustisch vor den Stérungen und Gebrechen zu warnen. An Alleinarbeitsplatzen sind die Ausldsewerte fur Warn-
und Alarmeinrichtungen entsprechend anzupassen.

5. (5)Absauganlagen einschlieBlich der Rohrleitungen sind nach Bedarf zu reinigen. Abscheideanlagen sind nach
Bedarf zu entleeren und Filter rechtzeitig zu regenerieren oder auszutauschen. Wartungsanleitungen von
Herstellerinnen und Herstellern sind zu beachten.

6. (6)Abgase von Arbeitsmitteln sind direkt ins Freie abzuleiten, sodass Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer nicht
gefahrdet werden. Sofern der Austritt von Abgasen aus Gasverbrauchseinrichtungen in den Raum nach dem
Stand der Technik zuldssig ist, missen die Abgase nicht abgeleitet werden. Abgase offener Feuerstellen sind
moglichst nahe der Entstehungsstelle zu erfassen und gefahrlos ins Freie abzufihren.

7. (7)Die Verwendung von mit Verbrennungsmotoren betriebenen selbstfahrenden Arbeitsmitteln und nicht
ortsfesten Arbeitsmitteln ist in geschlossenen Raumen verboten. Davon kann abgewichen werden, wenn

1. 1.die Abgase keine eindeutig krebserzeugenden oder reproduktionstoxischen (Kategorie 1A und 1B)
Abgasbestandteile enthalten und der Nachweis lber Grenzwerte gemal § 45 ASchG gefiihrt wird, oder
2. 2.die Abgase von selbstfahrenden Arbeitsmitteln eindeutig krebserzeugende oder reproduktionstoxische
(Kategorie 1A und 1B) Abgasbestandteile beinhalten, aber kein gleichwertiges Arbeitsergebnis mit
selbstfahrenden Arbeitsmitteln ohne eindeutig krebserzeugende oder reproduktionstoxische
Abgasbestandteile erreicht werden kann und die Konzentration so gering, wie es nach dem Stand der
Technik moglich ist, gehalten wird. Dies gilt auch fur dieselbetriebene Fahrzeuge.
Bei Prif- und Wartungsarbeiten an Verbrennungsmotoren in geschlossenen Arbeits- und Betriebsrdumen sind
entstehende Abgase zu erfassen und gefahrlos ins Freie abzuleiten.

8. (8)In Arbeitsrdumen sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, durch die eine die Sicherheit der
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer gefdhrdende oder die Gesundheit nachteilig beeinflussende
Dampfbildung verhindert wird.

In Kraft seit 03.12.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/aschg/paragraf/45
file:///

	§ 27b GKV 2011 Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe und Schwebstoffe
	GKV 2011 - Grenzwerteverordnung 2011


